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Es lebe der „Angstschnitt“! 
Nachdem das Baumhaf-
tungsthema für lange Jahre 
keine große Rolle gespielt 

hatte, führten in den vergangenen beiden 
Jahrzehnten zahlreiche Haftungsfälle und 
die damit einhergehende Bewusstseins-
bildung bei den Baumverantwortlichen zu 
einem radikalen Umdenken. Im Zusam-
menspiel mit erheblichen Rechtsunsi-
cherheiten hat das in der Praxis dazu  
geführt, dass immer mehr Bäume „vor-
sorglich behandelt“, also zurückgeschnit-
ten, verstümmelt oder gefällt wurden und 
werden.

Diese in vielen Fällen zu Recht als not-
wendig empfundenen, viel öfter jedoch 
als überbordend einzustufenden Eingriffe 
in Bäume und Wälder stehen dem breiten 
öffentlichen Interesse an der Erhaltung 
gesunder Baumbestände mit ihren vielfäl-

tigen Wohlfahrts-, Schutz- und Erho-
lungswirkungen diametral entgegen.

Wie konnte es dazu kommen? In Ös-
terreich gibt es keine Legaldefinition des 
Begriffs „Baum“. Schon seit Jahrzehnten 
setzt der Oberste Gerichtshof (OGH) 
Bäume in ständiger Rechtsprechung mit 
Bauwerken gleich, wodurch es im Haf-
tungsfall zur Beweislastumkehr kommt. 
Nicht zuletzt daraus resultiert eine oft 
unklare, anfangs zudem meist auf bun-
desdeutsche Entscheidungen gestützte 
Rechtsauslegung, die gepaart mit blühen-
dem Halbwissen zu einer breiten Verunsi-
cherung der Baumverantwortlichen  
geführt hat – die im Zweifel auf der siche-
ren Seite zu bleiben trachten und „gefähr-
liche“ Bäume entnehmen. Man spricht 
von „Angstschnitten“ – doch Angst ist 
nichts Anderes als eine „gesunde Reak-
tion auf eine bedrohliche Situation“.

INITIATIVEN
Zunächst wurde das Thema vor allem bei 
„Baumtagen“ forstlicher Ausbildungsstät-
ten und Veranstaltungen des Linzer 
Baumforums behandelt, im Februar 2011 
dann auch durch den Ratgeber „Der Baum 
im Nachbarrecht“ (Herbst/Kanduth/
Schlager). Ab 2015 wurden die bis dahin 
bestehenden Initiativen unter der Ägide 
der Stadt Wien-Umweltschutz (MA 22) zu 
einem breit angelegten, österreichweiten 
Prozess zusammengeführt, der Plattform 
„Österreichische Baumkonvention“. Dank 
der breiten Unterstützung und konstruk-
tiven Mit- und Zusammenarbeit zahlrei-
cher Experten aus Praxis, Verwaltung und 
Wissenschaft ist es der Plattform gelun-
gen, eine Reihe wesentlicher Schritte zum 
Schutz der Bäume vor überbordenden 
Eingriffen zu setzen. Dazu gehören die Er-
arbeitung und Verteilung des „Leitfadens 
Baumsicherheitsmanagement – Bäume 
sichern und erhalten“, ein Entwurf der zu-
ständigen Ministerien für einen neuen 
§ 1319b ABGB („Baumhaftung“) wie auch 
die Mitarbeit an der Überarbeitung in die-
sem Zusammenhang relevanter Önor-

NEUES ZUR 
BAUMHAFTUNG

Die Zeiten sind rauer geworden – auch für Bäume. Und das nicht nur wegen der Klimaänderung und damit verbundener 
Wetterextreme, sondern auch aufgrund der Tatsache, dass sich immer mehr Baumhalter ihrer Verpflichtung bewusst werden, für 
die Sicherheit ihrer Bäume vorzusorgen oder bereits mit zivil- und strafrechtlichen Haftungsansprüchen konfrontiert sind. Das 

hat in den vergangenen Jahren zu umfangreichen und vielfach vermeidbaren Rückschnitten oder Fällungen geführt hat.

Impression aus der Praxis: Bild und Text war-
nen eindrücklich vor herabfallenden Ästen. Ist 
das ausreichend im Fall einer Haftungsklage? FO
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men. Nicht zuletzt wurde das Baumhaftungsthema auch in das 
aktuelle Regierungsprogramm 2020–2024 aufgenommen: „Eva-
luierung der haftungsrechtlichen Sorgfaltsanforderungen bei der 
Kontrolle und Pflege von Bäumen und Wäldern mit dem Ziel, 
Österreichs Bäume und Wälder zu erhalten und unnötiges Zu-
rückschneiden oder Fällen von Bäumen zu verhindern (Wege-
halterhaftung)“. Der Erfolg der bisherigen Arbeit der Plattform 
„Österreichische Baumkonvention“ hat also gezeigt, dass im Zu-
sammenwirken aller relevanten Akteure sehr viel erreichbar war 
und noch vieles zu erreichen sein wird.

Die Initiatoren der Plattform „Österreichische Baumkonven-
tion“ haben daher im Frühjahr 2023 den gemeinnützigen Ver-
ein „Forum Baumkonvention“ gegründet mit dem Ziel, den ein-
geschlagenen Weg zum Schutz und zur Erhaltung unserer Bäume 
und Wälder bundesweit auf breiter Basis weiterzugehen und eine 
Anlaufstelle für sich in diesem Zusammenhang ergebende Fragen 
und Handlungsnotwendigkeiten zu bieten.

LEITFADEN
Der Leitfaden „Baumsicherheitsmanagement – Bäume sichern 
und erhalten“ wurde im Rahmen der Plattform Österreichische 
Baumkonvention in Zusammenarbeit entwickelt und stellt den 
Stand der Technik dar. Auf Basis der aktuellen Rechtslage wer-
den die abgestuften Maßstäbe für Baumprüfungen und Siche-
rungsmaßnahmen erläutert. Der Leitfaden wird von mehr als 80 
führenden Institutionen getragen und wurde im November 2022 
von der Bundesministerin für Justiz, Dr. Alma Zadić, gemeinsam 
mit dem Wiener Klimastadtrat, Jürgen Czernohorszky, der inter-
essierten Öffentlichkeit präsentiert. 

Der Leitfaden funktioniert derart, dass ein zu beurteilender 
Baum oder Baumbestand zunächst nach seinem Standort einem 
von drei Landschaftstypen (Wald/freie Landschaft/Siedlungsge-
biet) zugeordnet und auch seine konkrete Lage innerhalb des 
Landschaftstyps (beispielsweise neben einem markierten Wan-
derweg, im Bereich eines Rastplatzes, Fußgängerzone oder über-
geordneter Verkehrsweg) beurteilt wird. Dies deshalb, weil die 
Gesellschaft wie auch der Gesetzgeber je nach Landschaftstyp 
und Nutzung einer Fläche unterschiedlich hohe Erwartungen an 
die Sicherheit der Bäume stellen – und zwar von gar keiner bis 
zu hoher Sicherheitserwartung. Daraus ist der für den konkreten 
Fall erforderliche Prüfstandard abzuleiten. Darauf aufbauend 
wird dargelegt, wie die unterschiedlichen Prüfstandards umzu-
setzen sind, wie Gefahren erhoben werden, notwendige Maß-
nahmen geplant (und gesetzt) werden können und wie diese 
schließlich zu dokumentieren sind.

Der Leitfaden hat sich zur wesentlichen Beurteilungsrichtli-
nie und Handlungsanweisung für Baumverantwortliche und 
Entscheidungsträger entwickelt. Als Vademecum des Baumsi-
cherheitsmanagements kommt er österreichweit zur Anwen-
dung.

Die Einschränkung der Baumhalterhaftung auf grobes Ver-
schulden bewirkt nicht, dass sich die Bürger mehr fürchten 
müssten, sondern dass sich die Baumhalter weniger fürch-
ten müssten. Das ist in unser aller Interesse.
Höhere Sicherheit wird nicht durch Haftung auch für 
leichte Fahrlässigkeit erreicht, sondern vielmehr durch die 
Zuordnung der Bäume zu Landschaftstypen im Sinne des 
Leitfadens (Siedlungsgebiet im Gegensatz zu Wald / freie 
Landschaft) und den sich daraus ergebenden Prüfregimen.

Leitfaden Baumsicherheits- 
management – Bäume sichern 
und erhalten

 ▶ kostenloser Download unter: 
https://www.wien.gv.at/umweltschutz/baumhaftung.html 
oder www.waldrecht.at

Z U M  T H E M A

ABGB-NOVELLE
Wie schon eingangs erwähnt, setzt der OGH in ständiger Recht-
sprechung Bäume mit Bauwerken gleich. Dadurch kommt es im 
Haftungsfall zur Beweislastumkehr: Anders als im klassischen 
Schadenersatzrecht, wo der Geschädigte den Schaden und das 
Verschulden des Schädigers beweisen muss, kann sich im Fall der 
Baumhaftung der Halter des Baumes nur dadurch entlasten, dass 
er beweist, alle zur Abwendung der Gefahr erforderliche Sorgfalt 
aufgewendet zu haben. Dieser Entlastungsbeweis gilt nur dann 
als erbracht, wenn der Halter alle Vorkehrungen getroffen hat, 
die vernünftigerweise nach der Auffassung des Verkehrs erwartet 
werden konnten (auch hier bietet der Leitfaden „Baumsicher-
heitsmanagement“ die entscheidenden Beurteilungsgrundlagen).

Wenn es sich auch von selbst verstehen sollte, dass Bäume 
keine Bauwerke (und auch nicht mit Bauwerken gleichzusetzen) 
sind – rein rechtlich betrachtet sieht das aktuell leider anders 
aus. Der Baumhalter hat im Schadensfall seine Schuldlosigkeit 
zu beweisen, weil er es in der Hand hatte, eine mangelnde Be-
schaffenheit seines Baumes rechtzeitig zu erkennen und für ge-
eignete Abhilfe zu sorgen. Ein naheliegendes Bestreben vieler 
Baumhalter ist daher, auf der „sicheren Seite“ zu bleiben – 
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was zu den zahlreichen starken, sicher oft 
auch überschießenden Eingriffen geführt 
hat.

Das Problem wurde erkannt und ist 
auch bei der Politik angekommen (siehe 
Regierungsprogramm 2020–2024). Ein 
Entwurf der Neuregelung der Baumhaf-
tung (neuer § 1319b ABGB, mit dem die 
Sorgfaltspflichten des Baumhalters ange-
passt werden und auch die Beweislastum-
kehr wegfallen soll), wurde von den zu-
ständigen Ministerien zwar bereits im 
Dezember 2021 vorgelegt. Bisher lässt die 
Umsetzung jedoch auf sich warten.

Klar – und auch im Entwurf so vorgese-
hen – ist, dass die Haftungsprivilegien des 
§ 176 ForstG dadurch unberührt bleiben 
(müssen). Genauso klar – wenn auch lei-
der nicht für alle – ist, dass es auch bei 

der Baumhalterhaftung (§ 1319b ABGB) zu 
einer Einschränkung der Haftung auf gro-
bes Verschulden kommen muss, nicht zu-
letzt im Hinblick auf die relevanten forst-
gesetzlichen Regelungen und die 
Bestimmungen zur Wegehalterhaftung 
des § 1319a ABGB. Das forstgesetzliche 
Haftungsprivileg wird mit der Erholungs- 
wie auch Wohlfahrtswirkung des Waldes 
und auch als Ausgleich für die gleichzeitig 
erfolgte Öffnung des Waldes begründet. 

Die Einschränkung der Wegehalterhaf-
tung auf grobes Verschulden ergibt sich 
aus der Zulässigkeit der allgemeinen Be-
nutzung eines Weges und dem damit ge-
gebenen Nutzen eines Weges für die All-
gemeinheit: Der Wegehalter erbringt 
durch die Erhaltung eines durch jeder-
mann benützbaren Weges eine Leistung 
im Interesse der Öffentlichkeit und soll 
dafür in den Genuss einer Haftungsbe-
schränkung kommen. Und weil evident 
ist, dass alle Bäume (auch solche außer-
halb eines Waldes) Leistungen im Inter-
esse der Öffentlichkeit (Klimaregulierung, 
Wasserspeicherung und weitere) erbrin-
gen, gibt es wohl kein Argument, warum 
der Halter eines Baumes nicht gleichfalls 
in den Genuss einer Einschränkung der 
Haftung auf grobes Verschulden kommen 
sollte, somit keinesfalls strenger als ein 
Wegehalter haftet.

Im Mai 2023 hat die Landesumweltre-
ferent*innenkonferenz die Bundesminis-
terin für Justiz ausdrücklich ersucht, den 
vorliegenden Entwurf einer Änderung des 
ABGB zu Fragen der Baumhaftung zu prä-
sentieren, wobei dieser Entwurf eine An-
gleichung an den Sorgfaltsmaßstab der 
Wegehalterhaftung beinhalten sollte. 
Schön, wenn es bald so weit wäre, damit 
in Österreich ein Baum rechtlich nicht 
weiterhin einem technischen Bauwerk 
gleichgesetzt werden kann.

ÖNORM
Der Leitfaden normiert – auf Basis der ak-
tuellen Rechtslage und je nach Standort 
des Baumes – unterschiedliche Sicher-
heitsmaßstäbe und Prüfstandards. Die 
ÖNORM L 1122 regelt Einzelbaum- und 
Bestandesprüfungen, sie wird derzeit 
überarbeitet. Dabei wird es auf eine klare 
Abgrenzung der Anwendungsbereiche bei-

TERMINE 
5.10. Seminar Baumhaftung und Baumkontrolle FAST Ossiach

18.10. Seminar Baumhaftung und Baumkontrolle FAST Pichl

offen Seminar Baumhaftung und Baumkontrolle (geplant 2024) FAST Traunkirchen

BAUMKONVENTION – WARUM?
Wozu braucht es aus Sicht der Wald-
eigentümer und Waldbewirtschafter 
das Forum Baumkonvention? Im 
Forstgesetz ist schließlich ein Haf-
tungsprivileg vorgesehen: Der Wald-
eigentümer haftet maximal im Aus-
maß der Wegehalterhaftung.
Jede über das normale Betretungsrecht 
hinausgehende Nutzung der Öffent-
lichkeit, der der Waldeigentümer zu-
stimmt, erhöht jedoch den anzulegen-
den Sorgfaltsmaßstab.

Daher ist eine genaue Kenntnis der 
Haftungslage im Einzelfall für den 
Eigentümer bzw. den Bewirtschafter 
von Waldflächen durchaus interes-
sant. Eine freigegebene Mountainbike-
route, ein Waldkindergarten – all dies 
führt zu Verschiebungen in der Be-
urteilung der Haftungssituation. Diese 
Tatsache ist wohlbekannt und führt zu 
entsprechenden Reaktionen, oftmals 
zu den bereits angesprochenen über-
bordenden „Angstschnitten“, mit der 
Zielsetzung der Risikominimierung. 

Daher erscheint es wichtig, dass sich 
auch Forstleute mit den Zielen des Fo-
rums Baumkonvention auseinander-
setzen und aktiv an der rechtlichen 
Entwicklung beteiligen. Nicht nur, um 
sicherzustellen, dass es zu keiner Ver-
schlechterung der Rechtslage im Wald 
kommt, sondern auch, um in anderen 
Bereichen, in denen Bäume und Haf-
tung im Vordergrund stehen, Know-
how zur Verfügung stellen. Um dies zu 
ermöglichen, war es für die Initiatoren 
des Forums Baumkonvention wichtig, 
hier die „Forstpartie“ aktiv einzubin-
den und an Bord zu holen. So wurde 
auch im Rahmen der Landesforstdi-
rektor*innenkonferenz 2023 der Be-
schluss gefasst, die Initiative zu unter-
stützen und sich aktiv einzubringen. 
Schließlich soll Erholungsnutzung, das 
Zur-Verfügung-Stellen von Grundflä-
chen und die Haftung ein gedeihliches 
Miteinander ermöglichen und nicht 
unüberbrückbare Barrieren und Spal-
tungen in der Gesellschaft schaffen.  

Michael Mitter, 
Salzburger Landesforstdirektor
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der Dokumente ankommen. Nicht an-
wendbar soll die ÖNORM sein a) auf alle 
Bäume, die Teil eines Waldes iSd Forstge-
setzes sind oder auf landwirtschaftlichen 
Nutzflächen/Gartenbauanlagen stocken, 
sowie b) in allen anderen Fällen, in denen 
eine (einfache oder vertiefte) Baumsi-
cherheitsbegehung im Sinne des Leitfa-
dens ausreicht.

WALDRANDHAFTUNG UND 
FORSTGESETZ
Die Rechtsprechung ist in den vergange-
nen Jahren einer sehr wald- und baum-
halterfreundlichen Linie gefolgt. So hat 
der Oberste Gerichtshof etwa festgestellt, 
dass das Haftungsprivileg des § 176 ForstG 
auch auf Sachschäden anwendbar ist, die 
auf einer dem Wald benachbarten Liegen-
schaft durch einen Baum verursacht wur-
den, der erkennbare Mängel aufgewiesen 
hat und wegen dieser Mängel auch umge-
stürzt ist. Hätte sich der vorliegende 
Schaden allerdings auf einem Weg ereig-
net, wäre es zu keinem Haftungsaus-
schluss gekommen.

Die Frage der Waldrandhaftung ist 
rechtlich jedoch keinesfalls geklärt, das 
Forstgesetz enthält keine klaren Regeln 
zur Waldrandhaftung. Wenn sich in die-
ser Hinsicht auch derzeit Lehre und 
Rechtsprechung als sehr waldfreundlich 
darstellen, ist damit für den Waldeigentü-
mer noch keinesfalls Rechtssicherheit ge-
geben. Um zu verhindern, dass das Pendel 
womöglich in die andere Richtung aus-
schlägt, muss auch am Waldrand Rechts-
sicherheit geschaffen werden – und das 
ganz einfach dadurch, dass man die der-
zeitige höchstgerichtliche Linie im Forst-
gesetz festschreibt.  

 ▶Webtipp: www.baumkonvention.at

 ▶ Peter Herbst, Forstsachverständiger und 
Jurist, Villach, www.waldrecht.at

 ▶Dr. Karin Büchl-Krammerstätter, 
Umweltjuristin, Obfrau des Vereins „Forum 
Baumkonvention“

 ▶Michael Mitter, Salzburger Landes- 
forstdirektor

FOTO DES MONATS
Beeindruckende oder kuriose Motive aus dem Wald

„EINE VITALE FICHTE AUF 1.000 M SEEHÖHE UND IM 
FREISTAND – ABER TROTZDEM LEIDER OHNE ZUKUNFT“
Roland Suchy, 3390 Melk 

GEWINNEN SIE 75 EURO
Gesucht sind Bilder in Farbe, die in Beziehung zur Forstwirtschaft oder zum 
Wald stehen. Monatlich gelangen je Einsender maximal drei Bilder in die 
 engere Wahl. Annahmeschluss ist jeder 10. des Vormonats. Wir ersuchen 
auch um Verfassung von Bildtexten. Die Auswahl der Fotos liegt im Ermessen 
der Redaktion, die sich auch weitere Veröffentlichungen vorbehält.

Adresse: Redaktion Forstzeitung, Sturzgasse 1a, 1140 Wien
E-Mail: redaktion@forstzeitung.at
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